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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1978

Norm

ABGB §1346 G

ABGB §1358

AO §18

KO §18

Rechtssatz

Der Bürge kann, wenn er nach Erö nung des Insolvenzverfahrens über den Hauptschuldner geleistet hat, nicht mehr

fordern, als was auf ihn und den Hauptgläubiger zusammen als Ausgleichsquote entfällt. Er kann daher nichts mehr

fordern, wenn der Hauptgläubiger die Ausgleichsquote erhalten hat.
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